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AUGUST 2025 

EDITORIAL 

Liebe Mandantinnen und 
Mandanten, 

im Zusammenhang mit der 
Vermietung von Containern als 
Kapitalanlage haben sich die 
Finanzgerichte bereits mehr-
fach mit den daraus entstehen-
den Steuerfolgen, insbeson-

dere bei fehlgeschlagenen Investments befassen müs-
sen. Aus den entschiedenen Fällen entsteht der Ein-
druck, dass es sich hierbei um unseriöse Investments 
handelt, da durch die besseren Renditen, eine sorgfäl-
tige Prüfung der rechtlichen, wirtschaftlichen und 
steuerlichen Grundlagen häufig unterlassen wird. 

Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass ein Steu-
erpflichtiger die tatsächliche Nutzungsdauer eines Ge-
bäudes durch jede geeignete sachverständige Me-
thode nachweisen kann - auch mittels Privatgutach-
ten. 

In vielen Fällen der Nachfolgesuche werden insbeson-
dere bei kleineren Unternehmen die leitenden Mitar-
beiter in die Nachfolge des Unternehmers bzw. des 
Hauptgesellschafters eingebunden. Wenn ein oder 
mehrere leitende Mitarbeiter durch die Schenkung 
von Gesellschaftsanteilen fest an das Unternehmen 
gebunden werden sollen ist fraglich, ob die Schenkung 
von Unternehmensanteilen oder der Verkauf zum 
Nennwert bei Kapitalgesellschaften mit dem tatsäch-
lichen Wert der Anteile als Arbeitslohn zu beurteilen 
ist. 

Der Bundesrat hat am 11.07.2025 dem Gesetz für ein 
steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung 
des Wirtschaftsstandorts Deutschland einstimmig zu-
gestimmt. Es sieht u. a. vor, dass Unternehmen ihre 
Ausgaben für Maschinen und Geräte in diesem und in 
den nächsten beiden Jahren degressiv mit bis zu 30 % 
von der Steuer abschreiben können.  

Sie haben Fragen? Melden Sie sich gern. 

Es grüßt Sie herzlich 

 

Ilona Höft

MANDANTEN-MAGAZIN 

INHALT 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

• Was bedeutet die „Güterstandsschaukel“ im 

Rahmen der Schenkungsteuer? 

• Privates Sachverständigengutachten zur Schät-

zung einer verkürzten Restnutzungsdauer von 

Gebäuden 

• Steuerliche Beurteilung der Vermietung von 

vorhandenen und nicht existenten Containern 

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBERUFLER 

• Meldeverfahren für elektronische Aufzeich-

nungssysteme  

• Missbräuchliche Verwendung der Kleinunter-

nehmerregelung durch Eheleute mit ähnlichen 

Unternehmen? 

• Bundesrat stimmt dem Gesetz für ein steuerli-

ches Sofortprogramm zu 

• Verzicht eines Gesellschafters auf seine Pensi-

onszusage 

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER  

• Nachfolgesuche: Schenkung von Gesellschafts-

anteilen an Mitarbeiter kein "Arbeitslohn" 

FÜR IMMOBILIENBESITZER 

• Untervermietung kann steuerlich relevant sein 

IN EIGENER SACHE 

• Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Mitarbeiter im 

Office Management (m/w/d) 

TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN  

• Termine für August 2025 und September 2025 
  

 



 

2/9 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Was bedeutet die „Güterstandsschaukel“ 

im Rahmen der Schenkungsteuer? 

In vielen Fällen ist das Vermögen eines Ehepaares 
oder einer eingetragenen Lebenspartnerschaft un-
gleich zwischen den beiden Partnern verteilt. Dies 
erweist sich dann bei der Schenkungsteuer als un-
günstig, wenn ein Ausgleich oder zumindest eine 
Annäherung der unterschiedlichen Vermögens-
stände erreicht werden soll. 

Ein immer noch weitverbreiteter Irrtum geht davon 
aus, dass beim gesetzlichen Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft mit der Eheschließung/der Part-
nerschaftsvereinbarung auch das jeweilige Vermö-
gen in einen gemeinsamen Topf fällt. Das ist aber 
nach dem Zivilrecht nicht der Fall. Jeder Ehe-
gatte/Partner bleibt Eigentümer seines Vermögens 
zu Beginn der Ehe/Partnerschaft und auch der je-
weiligen Zuwächse solange die Gemeinschaft be-
steht. 

Soll diese Differenz ausgeglichen werden, ist dies 
zwar jederzeit im Wege der Schenkung möglich, bei 
Überschreiten des Freibetrags von 500.000 Euro 
kostet das aber Schenkungsteuer. Je nach Höhe des 
geschenkten Betrags liegt diese Steuer für den 
übersteigenden Betrag zwischen 7 % und 19 % (bis 
6 Mio. Euro). Um diese Steuer zu vermeiden, haben 
„kluge Berater“ die sog. Güterstandsschaukel ent-
deckt und der Bundesfinanzhof hat diese „Schau-
kel“ bereits im Jahr 2005 für Rechtens beurteilt. 

Um die Steuer zu vermeiden, muss der Güterstand 
der Zugewinngemeinschaft aufgehoben und statt-
dessen die Gütertrennung vereinbart werden. Im 
Zeitpunkt der Änderung des Güterstandes ist dann 
der Zugewinn, d. h. die Erhöhung des Vermögens 
jedes Partners gegenüber dem Stand bei Eheschlie-
ßung/Abschluss des Partnerschaftsvertrags zu be-
werten und von der höheren Differenz muss der 
vermögendere Partner 50 % an den anderen Part-
ner abgeben. 

Nach der Abwicklung des Zugewinnausgleichs kann 
ohne zeitliche Befristung sofort zum gesetzlichen 
Zugewinnausgleich zurückgekehrt werden. Der 
Bundesfinanzhof hat hierfür sogar den extremen 
Fall von einem zum anderen Tag nicht beanstandet. 
Um aber Missbrauchsvorwürfe des Finanzamtes zu 

vermeiden, wird allgemein eine Frist von mindes-
tens drei Monaten empfohlen.  

Nicht unbeachtet dürfen aber die formellen Anfor-
derungen bleiben: die Änderungen der bestehen-
den Ehe-/Partnerschaftsverträge müssen in notari-
eller Form erfolgen, die berücksichtigten Werte 
müssen nachvollziehbar sein, und die Übertragung 
auf den Partner/die Partnerin muss korrekt bei Kre-
ditinstituten, dem Grundbuchamt usw. vorgenom-
men werden. 

Nach der Abwicklung des Zugewinns mit allen For-
malien kann die „Schaukel“ übrigens wieder von 
neuem angestoßen werden, z. B. nach einem wei-
teren erheblichen Vermögenszuwachs. Es sollte 
aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die 
Vermögensübertragungen endgültig und auch zivil-
rechtlich wirksam sind! 

Hinweis: 
Die „Güterstandsschaukel“ ist beratungsintensiv. Es ist 
davor zu warnen, diese Gestaltung eigenständig und 
ohne fachliche Begleitung durchzuführen. Ohne rechtli-
che und steuerliche Beratung besteht ein hohes Risiko 
für folgenschwere Fehler. 

Privates Sachverständigengutachten zur 

Schätzung einer verkürzten Restnutzungs-

dauer von Gebäuden 

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die et-
liche Immobilien in ganz Deutschland besitzt und 
im Wesentlichen Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung erzielte, begehrte für vier vermietete 
Immobilien eine höhere Abschreibung (Absetzung 
für Abnutzung - AfA) auf Basis einer kürzeren tat-
sächlichen Restnutzungsdauer. Dabei stützte sie 
sich auf Privatgutachten, die unter Verwendung 
der ImmoWertV und Sachwertrichtlinie erstellt 
wurden. Das beklagte Finanzamt erkannte diese 
Privatgutachten nur teilweise an.  

Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass der 
Steuerpflichtige sich zur Darlegung einer kürzeren 
tatsächlichen Nutzungsdauer eines Gebäudes (ge-
mäß § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG) jeder sachverständigen 
Methode bedienen kann, die im Einzelfall zur Füh-
rung des erforderlichen Nachweises geeignet er-
scheint. Auch ein privates Sachverständigengut-
achten könne Grundlage für die Schätzung einer 
verkürzten tatsächlichen Restnutzungsdauer sein 
(Az. 3 K 60/23). 
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Steuerliche Beurteilung der Vermietung 

von vorhandenen und nicht existenten 

Containern 

Im Zusammenhang mit der Vermietung von Contai-
nern als Kapitalanlage haben sich die Finanzge-
richte bereits mehrfach mit den daraus entstehen-
den Steuerfolgen, insbesondere bei fehlgeschlage-
nen Investments befassen müssen. 

Die Vermietung erfolgt in der Regel nach folgen-
dem Schema: Ein Container-Eigentümer verkauft 
gebrauchte Hochsee-Container an einen Investor. 
Der neue Eigentümer vermietet die Container in 
der Regel für fünf Jahre an den Verkäufer oder eine 
Reederei zurück. Es wird dafür mit dem Verkäufer 
eine garantierte Miete vereinbart. Nach Ablauf der 
Mietzeit macht der Investor ein Ankaufsangebot zu 
einem bereits beim Erwerb vereinbarten Verkaufs-
preis und der ursprüngliche Eigentümer erhält den 
Container zurück. Rechnet man die Mieterlöse und 
den späteren Rückkaufspreis zusammen, dann 
ergibt sich bei planmäßigem Verlauf eine Rendite, 
die bei 5 % oder mehr liegt. 

Steuerlich geht der Container-Erwerber von Ein-
künften aus der Vermietung beweglicher Gegen-
stände (gem. § 22 Nr. 3 EStG) aus. Der Verkauf ist 
dann in Höhe der Differenz zwischen Verkaufserlös 
und dem Buchwert nach Ablauf der Mietzeit eben-
falls steuerpflichtig. Die Finanzgerichte und der 
Bundesfinanzhof haben dazu aber auch andere 
Rechtsauffassungen vertreten. So ging das Finanz-
gericht Düsseldorf (Az. 13 K 2760/20) davon aus, 
dass diese Geschäfte als Gewerbebetrieb einzustu-
fen sind und die Container wegen des geplanten 
Verkaufs als Umlaufvermögen zu werten sind. Dies 
hätte zur Folge, dass von den Mieteinnahmen 
keine AfA (Absetzung für Abnutzung) abgezogen 
werden kann. Der Bundesfinanzhof folgte dieser 
Auffassung zwar nicht (Az. III R 35/22), gab aber 
dem Finanzgericht auf, zu prüfen, ob der Investor 
überhaupt wirtschaftlicher Eigentümer der Contai-
ner geworden war. Es fehlte nämlich hier die übli-
che Besitzurkunde für die Container bei dem Inves-
tor. Der Ausgang des Verfahrens ist noch nicht be-
kannt. 

In einem anderen Fall hatte der Verkäufer zwar ei-
nen Kaufvertrag abgeschlossen und auch die spä-

tere Miete garantiert, die Container existierten tat-
sächlich aber gar nicht. Dies wurde erst bei der spä-
teren Insolvenz des Verkäufers erkannt. Der Erwer-
ber machte daraufhin in seiner Steuererklärung ei-
nen Verlust aus Gewerbebetrieb geltend, weil er 
weder weitere Mieten noch den späteren Ver-
kaufserlös erwarten konnte. Hierzu entschied das 
Finanzgericht Münster (Az. 6 K 608/22), dass der 
Käufer nach seiner subjektiven Vorstellung von ge-
werblichen Einkünften aus der Vermietung ausge-
hen konnte und dies zunächst für die steuerliche 
Beurteilung maßgeblich sei. Eine AfA könne aber 
nicht abgezogen werden, da dies nach § 7 EStG nur 
bei tatsächlichem wirtschaftlichem Eigentum zuläs-
sig ist, hier gilt die subjektive Auffassung nicht. 

Hinweis: 
Viele dieser Modelle sind nicht auf Substanz, sondern 
auf Scheinrendite aufgebaut. Oftmals handelte es sich 
um strukturierte Schneeballsysteme, bei denen neue In-
vestorengelder die Auszahlungen an frühere Investoren 
finanzieren. 

Auch wenn ein Vertrag rechtlich „ordentlich“ aussieht, 
ersetzt das keine wirtschaftliche Prüfung! Wer Contai-
ner erwirbt, die er selbst nie physisch kontrollieren 
kann, trägt ein hohes Risiko - sowohl für den Kapitalver-
lust als auch für steuerliche Konsequenzen (z.  B. Versa-
gung von AfA oder Rückabwicklung bei Insolvenz des An-
bieters). 

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBE-
RUFLER 

Meldeverfahren für elektronische Auf-

zeichnungssysteme  

Kassen(-systeme) müssen seit dem 01.01.2025 an 
die Finanzverwaltung gemeldet werden! Für die 
Mitteilung an das zuständige Finanzamt stehen 
drei Wege zur Verfügung. Für alle gilt die sog. 
Brutto-Methode auf Betriebsstättenebene, d. h. 
eine einheitliche Mitteilung für alle Kassen(-sys-
teme) einer Betriebsstätte. Folgen der erstmaligen 
Meldung spätere Änderungen, muss nicht nur die 
einzelne Änderung gemeldet werden, sondern 
auch hier jeweils der gesamte Datenbestand der 
betroffenen Betriebsstätte. Jede validierte Mel-
dung löst ein Protokoll über die (erfolgreiche) Da-
tenübermittlung in ELSTER aus, das zur Verfahrens-
dokumentation genommen werden sollte. 
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Es sind verschiedene Szenarien denkbar, wer die 
Meldung auf welche Art und Weise vornimmt. Ei-
nige Dienstleister bieten Schnittstellen an, um die 
Daten selbstständig über das ELSTER-Portal an die 
Finanzverwaltung zu übermitteln. DATEV bietet 
hierfür die Lösung DATEV Kassenmeldung an. Infor-
mationen dazu über www.meinfiskal.de. 

Zum Beginn der Mitteilungsverpflichtung hat das 
Bundesfinanzministerium mit Schreiben vom 
28.06.2024 festgelegt, welche Meldefristen im Ein-
zelnen zu beachten sind: 

• Vor dem 01.07.2025 angeschaffte Kassen 
(-systeme) sind bis 31.07.2025 zu melden. 

• Ab dem 01.07.2025 angeschaffte Kassen (-sys-
teme) sind innerhalb eines Monats nach An-
schaffung mitzuteilen. 

• Vor dem 01.07.2025 endgültig außer Betrieb 
genommene Kassen (-systeme), die im Betrieb 
nicht mehr vorgehalten werden, sind nur mit-
zuteilen, wenn die Meldung der Anschaffung 
zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt ist. 

• Ab dem 01.07.2025 außer Betrieb genom-
mene Kassen (-systeme) sind innerhalb eines 
Monats nach Außerbetriebnahme mitzutei-
len. Dies bedingt die vorherige Mitteilung der 
Anschaffung. 

• Für Taxameter und Wegstreckenzähler gelten 
Sonderregelungen. 

Im Zuge der Einrichtung des Meldeverfahrens kont-
rovers diskutiert wurde die Frage, wann ein elekt-
ronisches Aufzeichnungssystem (eAS) - durch die 
steuerliche Brille gesehen - erstmalig entsteht 
(„Geburtsstunde“) und welche Meldepflichten dar-
aus resultieren. Tatsächlich können bei Kassen im 
„Baukasten-System“ mehrere Meldungen inner-
halb kurzer Zeit erforderlich werden. 

Jedes einzelne Gerät ist beim Finanzamt anzuge-
ben. Zu beachten ist jedoch, dass alle Kassensys-
teme einer Betriebsstätte in einer einheitlichen 
Mitteilung zusammengefasst werden müssen. Zu 
übermitteln sind Name und Steuernummer des 
Steuerpflichtigen sowie Angaben zur Art des elekt-
ronischen Aufzeichnungssystems einschließlich 
der Seriennummer und zur verwendeten techni-
schen Sicherheitseinrichtung, die Anzahl der ge-
nutzten Systeme und deren Anschaffungsdatum. 

Auch die Nichtnutzung einer Registrierkasse muss 
dem zuständigen Finanzamt gemeldet werden - un-
abhängig davon, ob die alte Kasse gestohlen 
wurde, ersetzt wird oder defekt ist. Auch in diesem 
Fall beträgt die Meldefrist einen Monat. Hier muss 
der Unternehmer das entsprechende Datum und 
den Grund an das Finanzamt übermitteln. 

Hinweis: 
Es gilt stets zu beachten, dass Unternehmer für die frist-
gerechte Meldung Ihrer elektronischen Kassensysteme 
an das Finanzamt selbst verantwortlich sind  
(§ 146a Abs. 4 AO). Sie können diese Verpflichtung auch 
delegieren.  
Klären Sie jedoch rechtzeitig, wer in Ihrem konkreten 
Fall die Meldung übernimmt und stellen Sie sicher, dass 
alle nötigen Informationen wie Seriennummern, TSE-
Zertifikate und Anschaffungsdaten vorliegen. 

Missbräuchliche Verwendung der Kleinun-

ternehmerregelung durch Eheleute mit 

ähnlichen Unternehmen? 

Die Eheleute waren beide im Rahmen eines Mi-
nijobs bei einer Kirchengemeinde tätig. Die Ehefrau 
meldete im Jahr 2016 ein Gewerbe „Grabpflege 
und Grabgestaltung“ als Einzelunternehmerin an. 
Der Ehemann meldete im September 2016 eben-
falls ein Gewerbe „Grabpflege und Grabgestal-
tung“ an. Beide Eheleute nahmen in ihren Umsatz-
steuererklärungen die Kleinunternehmerregelung 
in Anspruch. Sie erzielten jeweils Umsätze unter-
halb der Kleinunternehmergrenze (17.500 Euro). 
Das Finanzamt war der Auffassung, dass ein ein-
heitliches Unternehmen im Sinne des Umsatzsteu-
ergesetzes vorlag und die Kleinunternehmergrenze 
deshalb überschritten sei. Die Anmeldung des 
zweiten Gewerbes durch den Ehemann sei aus-
schließlich mit dem Ziel erfolgt, die Umsatzgrenzen 
für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung 
nicht zu überschreiten. Die Eheleute hingegen sa-
hen keine missbräuchliche Inanspruchnahme der 
Kleinunternehmerregelung. Grabpflegeleistungen 
habe die Ehefrau im Rahmen von „Daueraufträ-
gen“ erbracht, während ihr Ehemann Grabgestal-
tungen und vereinzelt Schneidarbeiten durchge-
führt habe. Wenn vereinzelt eine Pflege- oder Ge-
staltungstätigkeit durch den anderen Ehegatten er-
bracht worden sein sollte, sei dies auch unter Frem-
den üblich und führe nicht direkt zu einem einheit-
lichen Unternehmen. 
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Bei der Beurteilung, ob die Inanspruchnahme 
zweckwidrig ist, ist laut Finanzgericht Münster 
auch zu beachten, dass ein Steuerpflichtiger nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung das Recht hat, 
seine Tätigkeit so zu gestalten, dass er seine Steu-
erschuld in Grenzen hält (Az. 15 K 2500/22). Dem-
entsprechend macht allein das Bestreben, Steuern 
zu sparen, eine rechtliche Gestaltung nicht unange-
messen, solange die gewählte Gestaltung zumin-
dest auch von beachtlichen außersteuerlichen 
Gründen bestimmt gewesen ist. Demzufolge war 
eine künstliche Aufspaltung vorliegend nicht zu er-
kennen. Vielmehr hat die Ehefrau in für das Gericht 
nachvollziehbarer Weise außersteuerliche Gründe 
für die gewählte Gestaltung dargelegt. 

Bundesrat stimmt dem Gesetz für ein 

steuerliches Sofortprogramm zu 

Der Bundesrat hat am 11.07.2025 dem Gesetz für 
ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
einstimmig zugestimmt. Es sieht vor, dass Unter-
nehmen ihre Ausgaben für Maschinen und Geräte 
in diesem und in den nächsten beiden Jahren de-
gressiv mit bis zu 30 Prozent von der Steuer ab-
schreiben können. Ab dem Jahr 2028 soll schritt-
weise die Körperschaftsteuer gesenkt werden - von 
derzeit 15 % auf 10 % im Jahr 2032. 

Bund und Länder hatten sich vorab über die um-
strittene Finanzierungsfrage geeinigt. Die Bundes-
regierung hat eine Protokollerklärung im Bundes-
rat abgegeben: u. a. werden die Mindereinnahmen 
der Länder und Kommunen aus dem Gesetz zum 
steuerlichen Sofortprogramm über das Sonderver-
mögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ querfi-
nanziert. 

Das Gesetz muss nun noch gegengezeichnet, aus-
gefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet wer-
den. Einige Regelungen, u. a. die degressive Ab-
schreibung, treten dann bereits rückwirkend zum 
01.07.2025 in Kraft. 

Ein einfaches und praxisnahes Zahlenbeispiel soll 
den Unterschied zwischen linearer und degressiver 
Abschreibung nach dem neuen Investitionssofort-
programm (30 % degressiv) verdeutlicht:

Anschaffung eines neuen Geräts am 01.07.2025: 

Anschaffungskosten: 100.000 Euro 
Nutzungsdauer: 5 Jahre 
Abschreibung linear: 100.000 Euro/5 Jahre 

= 20.000 Euro p. a. 
Abschreibung degressiv: 
30 % auf den Restbuchwert p. a. 

Vergleich: 

Jahr Lineare AfA (20 %) Degressive AfA (30 %) 

2025 10.000  Euro (halbes Jahr)

  

15.000  Euro (30 % von 

100.000 Euro x ½) 

2026 20.000 Euro  25.500  Euro (30 % von 

85.000 Euro) 

2027 20.000  Euro  17.850  Euro (30 % von 

59.500 Euro) 

2028 20.000  Euro  12.495  Euro (30 % von 

41.650 Euro) 

2029 20.000  Euro  8.746  Euro (30 % von 

29.155 Euro) 

2030 10.000  Euro Rest Reste über Wechsel 

oder Sondereffekt 

Ergebnis: 

Im ersten Jahr liegt die degressive AfA bei 
15.000 Euro statt 10.000 Euro 

In den ersten drei Jahren: 

Degressiv:  ca. 58.350 Euro 

Linear:   nur 50.000 Euro 

Fazit: 

Ein höherer Aufwand in den ersten Jahren mindert 
früher die Steuerlast, was einen Vorteil für Investi-
tionen und Liquidität erbringt. 

Verzicht eines Gesellschafters auf seine 

Pensionszusage 

Im Streitfall war ein Unternehmen in der Rechts-
form einer Aktiengesellschaft (AG) im Jahr 2001 
durch Verschmelzung aus drei GmbHs mit insge-
samt vier Gesellschaftern neu gegründet worden. 
Diese vier Gesellschafter bildeten den Vorstand der 
AG (Klägerin). Ein Gesellschafter hatte bei seiner 
ursprünglichen GmbH eine Pensionszusage aus 
dem Jahr 1994. Diese Verpflichtung wurde von der 
neuen AG übernommen. 
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Mit Wirkung zum 28.02.2010 übertrugen zunächst 
zwei Gesellschafter ihre Anteile auf die beiden an-
deren Gesellschafter. Im Jahr 2016 verzichtete ei-
ner der beiden dann noch übrig gebliebenen Ge-
sellschafter auf seine Pensionszusage aus dem Jahr 
1994. Hierfür erhielt er die bestehende Rückde-
ckungsversicherung in Höhe von 62.059 Euro. Da-
raufhin löste die Klägerin zum Bilanzstichtag 
31.03.2016 die Pensionsrückstellung in der Steuer-
bilanz sowie den Aktivwert der Rückdeckungsversi-
cherung auf. Mit Vertrag vom 13.01.2016 mit Wir-
kung zum 21.01.2016 veräußerte der Pensionsbe-
rechtigte seine Anteile an den verbleibenden Ge-
sellschafter, der damit alleiniger Anteilseigner der 
Klägerin wurde. Im Nachgang zu einer Betriebsprü-
fung für die Veranlagungszeiträume 2015 und 2016 
versagte das beklagte Finanzamt die einkommens-
mindernde Berücksichtigung des Barwertes des 
Pensionsanspruchs als verdeckte Einlage sowie den 
entsprechenden Zugang zum steuerlichen Einlage-
konto und änderte die Bescheide entsprechend. 

Das Finanzgericht Düsseldorf gab der Klägerin 
Recht (Az. 6 K 343/21 K,G,F). Entgegen der Auffas-
sung des Finanzamts liege in dem Verzicht des Ge-
sellschafters auf die Pensionszusage eine verdeckte 
Einlage, sodass die durch die Auflösung der Pensi-
onsrückstellung in Höhe von 135.878 Euro resultie-
rende Einkommenserhöhung in gleicher Höhe au-
ßerbilanziell zu korrigieren und der Bestand des 
steuerlichen Einlagekontos zum 31.12.2016 um 
den Barwert des Pensionsanspruchs in Höhe von 
184.914 Euro zu erhöhen sei. Im Streitfall liege eine 
gesellschaftsrechtliche Mitveranlassung vor, weil 
kein fremder Dritter für einen Anspruch in Höhe 
von 184.914 Euro einen Wert in Höhe von nur 
62.059 Euro akzeptieren würde. Der Umstand, dass 
es sich vorliegend um eine AG und nicht um eine 
GmbH handelt, ändert an diesem Ergebnis nichts. 
Dass der Gesellschafter einen derartigen Verlust 
hingenommen hat, lässt sich nach Ansicht der Rich-
ter nur mit der zeitnah erfolgten privaten Anteils-
übertragung erklären. Insofern sei von einer man-
gelnden Fremdüblichkeit auszugehen. Ein fremder 
Dritter hätte sich nicht auf die für die AG vorteil-
hafte Vereinbarung eingelassen. 

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEIT-
NEHMER 

Nachfolgesuche: Schenkung von Gesell-

schaftsanteilen an Mitarbeiter kein "Ar-

beitslohn" 

In vielen Fällen der Nachfolgesuche werden insbe-
sondere bei kleineren Unternehmen die leitenden 
Mitarbeiter in die Nachfolge des Unternehmers 
bzw. des Hauptgesellschafters eingebunden. Dies 
erfolgt häufig dann, wenn der Unternehmer keinen 
leiblichen Nachfolger für die Leitung des Unterneh-
mens nach seinem Eintritt in den Ruhestand oder 
auch nach seinem Tode hat. 

Wenn in diesen Fällen ein oder mehrere leitende 
Mitarbeiter durch die Schenkung von Gesell-
schaftsanteilen fest an das Unternehmen gebun-
den werden sollen, stellt sich sofort die Frage, ob 
die Schenkung von Unternehmensanteilen oder 
der Verkauf zum Nennwert bei Kapitalgesellschaf-
ten mit dem tatsächlichen Wert der Anteile als Ar-
beitslohn zu beurteilen ist. Dies wäre häufig - ins-
besondere bei florierenden Unternehmen oder bei 
Kapitalgesellschaften mit guten Erträgen bzw. ei-
nem deutlich über dem Nennkapital liegenden Ei-
genkapital - für die beschenkten Mitarbeiter nicht 
zu finanzieren. Dann kann die Nachfolgefrage über 
die Einbindung von leitenden Mitarbeitern an der 
zu hohen Lohnsteuerbelastung scheitern. 

In einem Fall, bei dem der Gesellschafter und seine 
Ehefrau an mehrere leitende Mitarbeiter Anteile 
an einer GmbH verschenkt hatten, sah das Finanz-
amt genau diese Rechtsfolge als gegeben an und 
versteuerte nach einer Lohnsteuerprüfung den ge-
meinen Wert der Anteile als Sachbezug. Das ange-
rufene Finanzgericht Sachsen-Anhalt (Az. 3 K 
161/21) und im 2. Rechtszug auch der Bundesfi-
nanzhof (Az. VI R 21/22) entschieden jedoch, dass 
dann kein geldwerter Vorteil für die neuen Gesell-
schafter vorliegt, wenn dem Erwerb nicht eine Ver-
gütung der bisherigen oder zukünftigen Arbeitsleis-
tung zu Grunde liegt, sondern wenn eine Sonder-
rechtsbeziehung vorliegt. Diese sahen beide Ge-
richte in dem erkennbaren Motiv des Unterneh-
mers nach einer Regelung der Nachfolgefrage. 
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Insbesondere in der Gewährung einer Sperrminori-
tät von über 25 % am Kapital und auch an den 
Stimmrechten, während der in der Branche nicht 
tätige Sohn entsprechend einen unter 75%-igen 
Anteil erhielt, war für den Bundesfinanzhof ein In-
diz, dass keine Arbeitsleistungen abgegolten wer-
den sollten. Die Anteilsübertragung konnte auch 
bei einer Kündigung der Arbeitnehmer nicht wie-
der rückgängig gemacht werden. 

Das Bundesministerium für Finanzen hat zwischen-
zeitlich das Urteil des Bundesfinanzhofs für allge-
mein anwendbar erklärt. Im Rahmen der Nachfol-
gefrage muss auch sichergestellt werden, dass die 
schenkungsteuerlichen Vergünstigungen gem. §§ 
13a, 13b ErbStG gewährt werden. Das war hier der 
Fall, weil die Beteiligungshöhe des Schenkers (der 
Ehefrau als Schenkerin) vor der Übertragung die 
Beteiligungsquote von 25 % nach § 13b Abs. 3 
ErbStG überstieg. Für die Beschenkten gibt es keine 
Mindestquote. 

FÜR IMMOBILIENBESITZER 

Untervermietung kann steuerlich relevant 

sein 

Wer ein ungenutztes Zimmer übrig oder eine 
Zweitwohnung hat, kann diesen Wohnraum (z. B. 
über Plattformen) untervermieten. Um wegen der 
so erzielten Mieteinnahmen keinen Ärger mit der 
Finanzverwaltung zu bekommen, müssen Steuer-
regelungen beachtet werden.  

Wer nur sporadisch Wohnraum vermietet und we-
niger als 520 Euro im Jahr damit einnimmt, muss 
beim Finanzamt keine Angaben machen - aus Ver-
einfachungsgründen wird von der Besteuerung die-
ser Einnahmen abgesehen. Dokumentieren sollte 
man die Einnahmen jedoch trotzdem für den Fall, 
dass das Finanzamt nachfragt. Mieteinnahmen 
über 520 Euro im Jahr müssen in der Einkommens-
steuererklärung angegeben werden. 

Wer seinen Wohnraum oder Teile davon hingegen 
dauerhaft - also nicht nur vorübergehend - vermie-
tet, muss also seine Geschäfte immer dann in der 
Steuererklärung offenlegen, wenn die Einkünfte 
die Grenze von 410 Euro übersteigen. Das ist der 
Fall, wenn die Einnahmen abzüglich Ausgaben die-
sen Betrag übersteigen.  

Tatsächlich versteuert werden diese Einnahmen 
dann, wenn eine „Einkünfteerzielungsabsicht“ be-
steht. Bei der dauerhaften Vermietung wird diese 
im Regelfall unterstellt, d. h. dass der Vermieter 
langfristig gesehen Überschüsse erwirtschaftet und 
die Mieteinnahmen höher sind als die Kosten, die 
dem Vermieter selbst entstehen. Wer z. B. die 
ganze Wohnung untervermietet und von seinen 
Gästen mehr verlangt, als er selbst für Miete, Ne-
benkosten, Instandhaltung etc. zahlt, erzielt einen 
Überschuss.  

Etwas komplizierter ist die Berechnung der eigenen 
Kosten, wenn man nur einzelne Zimmer vermietet 
und die Wohnung ansonsten selbst nutzt. Dann 
werden die Gesamtkosten für die Wohnung flä-
chenmäßig aufgeteilt. Wenn das vermietete Zim-
mer z. B. 20 % der Wohnfläche ausmacht, können 
auch nur 20 % der Gesamtwohnungskosten als 
Grundlage herangezogen werden. Wenn sich Mie-
ter und Gäste außerdem das Bad teilen, kann auch 
dieser Kostenanteil Berücksichtigung finden. Dafür 
muss dessen Anteil an der Gesamtwohnfläche je-
doch zusätzlich durch die Anzahl der nutzenden 
Personen geteilt werden.  

Dem Steuerhinterziehungsvorwurf kann man nicht 
entgehen, wenn man in steuerlich relevantem Aus-
maß Wohnraum vermietet und das nicht in seiner 
Steuererklärung angibt. Denn wer im Internet da-
für Plattformen wie Airbnb etc. nutzt, muss damit 
rechnen, dass die Finanzbehörden darauf aufmerk-
sam werden. Denn die Finanzverwaltung richtet 
sich mitunter gezielt an die Plattformen, um Steu-
erpflichtige ausfindig zu machen. Die Plattform-Be-
treiber sind zudem verpflichtet, Nutzende zu mel-
den, die mindestens 30 Vermietungsgeschäfte im 
Jahr eingehen oder mindestens 2.000 Euro Einnah-
men mit einer Plattform generiert haben („Plattfor-
men-Steuertransparenzgesetz“). 
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Mitarbeiter im Office Management (m/w/d) in Vollzeit 

Was Sie bei uns erwartet: 

• Unterstützung im Dokumentenmanagement (Postbearbeitung mit DMS) 

• Gestaltung und Layout von Jahresabschlussberichten 

• Pflege unserer Stammdaten 

• Korrespondenz mit Mandanten und Partnern 

• Erstellung von Ausgangsrechnungen 

• Termin- und Kalenderverwaltung 

• Betreuung unserer Mandanten vor Ort und am Telefon 

• Organisation des Büroalltags und Empfang 

Was Sie mitbringen sollten: 

• Freude an Teamarbeit und Kommunikation 

• Organisationstalent und Eigeninitiative 

• sicherer Umgang mit der deutschen Sprache und Rechtschreibung 

• mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise im Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungsbereich 

• Grundkenntnisse in DATEV sind von Vorteil 

• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

• gute MS-Office-Kenntnisse und EDV-Affinität 

• Belastbarkeit und Flexibilität 

Das bieten wir Ihnen: 

 

IN EIGENER SACHE: 

Werden Sie Teil unseres Teams! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

• Wir bringen Ihnen Vertrauen entgegen und übertragen Ihnen Verantwortung, regelmäßige Fortbildungen sind 
für uns selbstverständlich. Sie arbeiten in einem angenehmen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und of-
fenen Türen an einem modernen, attraktiven Arbeitsplatz in der Nähe der Universität mit guter Verkehrsan-
bindung und Parkplätzen direkt am Büro. Hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen, ein angenehmes Arbeitsklima, 
regelmäßige Rückenschule, kostenfreie Getränke und Obst am Arbeitsplatz und gemeinsame Firmenevents 
runden das positive Umfeld ab. 

• Sind Sie interessiert an dieser spannenden und vielseitigen Aufgabe? 

• Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Bewerbung, gerne auch digital:  

   Jantzen Sackmann & Partner mbB 

Frau Taina Tobias 
Lise-Meitner-Straße 6, 28359 Bremen 
Mail: t.tobias@wp-jsp.de 
Tel.: 0421/36300-14 

 

mailto:t.tobias@wp-jsp.de
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TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN 

Folgende Steuern werden im August 2025 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Montag, 11.08.2025 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

14.08.2025 

14.08.2025 

Freitag, 15.08.2025 Gewerbesteuer 

Grundsteuer4) 

18.08.2025 

18.08.2025 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat bzw. das 1. Kalendervierteljahr. 

4) Vierteljahresbetrag 

Folgende Steuern werden im September 2025 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Mittwoch, 10.09.2025 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer3) 

15.09.2025 

15.09.2025 

15.09.2025 

15.09.2025 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlän-
gerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
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